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Recht
Eine massgeschnei-
derte Lösung:
der Erbvertrag
/clr /rabe zwei Söbne - einen

Soin; brachte meine Fran n/5 ie-

rfiges Kind mit in die El/e. Für

unser Fin/umi/ienüaus, dessen

Besitzer ici; Fin, zuü/e ich nur
noc/î Fr. 3300.- Zins im /n/rr.
7m Fu/Ze meines Ablebens
möchte ich u/Zes meiner Frau
verscZ/reiFe/7 - anch die Spur-
Fücher. Kann ich un Testament

Feuntrafen, duss nach dem Tod

meiner Fra« mein SoZ7?z dus

Hat/s Fefcommt und dem Stief-
Fruder ein Dritte/ vorn Wert
uusFezaFZen muss? Meines
Wissens FeZcommf er ohne Fe-

stament nichts.

Zunächst ist zu prüfen, ob in
güterrechtlicher Hinsicht das

Einfamilienhaus Ihr Eigengut
oder Ihre Errungenschaft bil-
det. Das Haus wäre Ihr Eigen-

gut, sofern Sie es in die Ehe

eingebracht haben oder wäh-
rend der Ehe durch Schenkung
oder durch Erbschaft unent-

geltlich erhalten haben.
Grundsätzlich hat Ihre Frau an
Ihrem Eigengut keinen güter-
rechtlichen Anspruch. Sollte
aber das Haus zwar Eigengut
sein, sollten jedoch während
der Ehe wertvermehrende In-
vestitionen getätigt oder die

Hypothekarschuld abbezahlt
worden sein, was der Fall zu
sein scheint, so hätte Ihre Frau

am Mehrwert einen güter-
rechtlichen Anspruch. Sollte

hingegen die Liegenschaft
während der Ehe entgeltlich
erworben worden sein, so wür-
de die Liegenschaft zum Er-

rungenschaftsvermögen, sei es

zu Ihrer Errungenschaft allein,
sei es teilweise zu Ihrer Errun-
genschaft und teilweise zur Er-

rungenschaft Ihrer Frau,

gehören und Ihre Frau hätte
einen güterrechtlichen An-
spruch. Diese Unterscheidung
zwischen Eigengut und Errun-
genschaft bzw. die güterrecht-
liehe Auseinandersetzung ist
wesentlich, um zu ermitteln,
was im Falle Ihres Ablebens
zu Ihrem Nachlassvermögen
gehört. Sollte die Liegenschaft
zur Errungenschaft gehören,
so könnten Sie, wenn Sie es

wollen, durch Abschluss eines

Ehevertrages Ihre Frau gegen-
über Ihrem leiblichen Sohn

begünstigen.
Grundsätzlich müssen Sie

bedenken, dass, abgesehen
von den güterrechtlichen An-
Sprüchen Ihrer Frau, in Ihrem
Nachlass Ihre Frau und Ihr
leiblicher Sohn gesetzliche
und pflichtteilgeschütze Er-

ben sind. Im Nachlass Ihrer
Frau sind Sie, sofern Sie nicht
vorverstorben sein sollten,
und die beiden Kinder gesetz-
liehe und pflichtteilgeschütz-
te Erben. Nach der gesetzli-
chen Regelung würde somit
der gemeinsame Sohn mehr
erhalten, wenn die Mutter zu-
erst stirbt; der nichtgemein-
same Sohn würde hingegen
im Falle Ihres Vorversterbens
mehr erhalten.

Da die güterrechtliche La-

ge den Ausgangspunkt bildet
und sie nicht klar ist, kann
ich Ihnen nicht sagen, wie Sie

das angestrebte Ziel, wonach
Ihre Frau zunächst alles er-

hält, danach jedoch Ihr leib-
licher Sohn im Verhältnis
zum Stiefsohn begünstigt
wird, im Rahmen eines Testa-

mentes erreichen können.
Die einfachste Lösung wäre
der Abschluss eines Erbver-

träges zwischen Ihnen, Ihrer
Frau und den beiden Kin-
dern. Damit könnte eine
massgeschneiderte Regelung
getroffen werden. Sollte ein
solcher Erbvertrag nicht mög-
lieh sein, so müssten Sie

zunächst eingehendere recht-
liehe Abklärungen treffen,
weshalb ich Ihnen den Bei-

zug eines Anwaltes oder
Notars empfehlen muss.

Kann ich den Schopf
verschenken?
Vor 40 /ahren höhen mein
Mann i/nd ich einen Schopf im
VVaiiis gekaa/t and diesen rnif
den fahren immer mehr ai/sge-
Fant. Vor 20 fahren sfarF mein
Ma?;n. fm Laz/pe der nächsten

fahre Ziess auch ich den Schopf
ausbauen und modernisieren.
Er ist nun sehr .geeignet, dort
Ferien zu machen.

Da ich seit etwa 4 fahren
gesundheitshalber die Höhe von
7 700 Meter ü. M. nicht mehr er-

trage, möchte ich alles ver-
schenken. fch habe zwei Söhne

und zwei Töchter. Die ältere
Tochter verwaltet zusammen
mit ihrem Sohn das Ferienhaus.
Sie haben bis fetzt alle Répara-
turen ausgeführt und auch eine

grosse Laube gebaut.
Meine Tochter möchte nun,

dass alle Geschwister einen an-

gemessenen Beitrag an die Ko-

sten des Ferienhauses zahlen,
da diese fa auch dort Ferien ma-
chen. Davon wollen sie aber
nichts wisse/i. Meine Tochter
hat nun den Vorschlaggemacht,
dass ich ihr das Haus schenke,

denn sie befurchtet, dass es mir
Fei einem Krankheitsfall weg-

genommen würde.

Ich habe zunächst einige
Zweifel, ob Sie, wie Sie offen-
bar annehmen, tatsächlich
alleinige Eigentümerin des

«Schopfes» im Wallis sind.
Ich meine, dass Sie hiezu
einige Abklärungen treffen
müssten. Wie Sie angeben,
haben Sie den Schopf ge-
meinsam mit Ihrem Mann
gekauft. Damit dürfte der
Schopf im Gesamteigentum
von Ihnen und Ihrem Mann
mit wahrscheinlich je einem
hälftigen Anteil gestanden
sein. Dies wäre aber aufgrund
des damaligen Kaufvertrages
genau abzuklären. Es fragt
sich ferner, ob Sie mit Ihren
Kindern nach dem Ableben
Ihres Mannes eine Teilung
der Erbschaft Ihres Mannes

vorgenommen und den
Schopf zu Alleineigentum
übernommen haben. Da Sie

eine solche Erbteilung nicht
erwähnen, muss ich anneh-
men, dass sie nicht erfolgt ist.
Es fragt sich ferner, ob Ihr
Mann mit Ihnen einen Ehe-
und Erbvertrag abgeschlossen
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Wieder dazu geHÖREN!
Gehören Sie auch zu den vielen Leuten, die diese elek-
tronischen Glocken am Telefon und an der Haustüre
schlecht hören?

Seit vier Jahren sind unsere Systeme einzigartig in der
Schweiz. Wir machen für sie die Glocken sichtbar!

Für nur Fr. 85.- hören und sehen Sie das Telefon in der

ganzen Wohnung läuten. Für Fr. 210 - verstehen Sie am
Telefon wieder klar und deutlich. Und für nur Fr. 419-
sehen Sie die Haustüre und das Telefon in der ganzen
Wohnung blitzen.
12 Monate Gerätegarantie und gratis Ersatz im Falle
einer Reparatur.

Bitte verlangen Sie noch heute einen Termin.
Per Telefon oder per Post.

Fürthaler Hilfsmittel für Hörbehinderte
St.Wolfgangstrasse 27
6331 Hünenberg
Telefon/Fax 041/781 03 33
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oder ein Testament hinterlas-
sen hat. Denkbar wäre auch,
dass Sie und Ihr Mann mit
den Kindern einen Erbvertrag
abgeschlossen hatten. Da Sie

dies auch nicht erwähnen,
liegen wohl solche letztwilli-
gen Verfügungen nicht vor.
Dann wäre aufgrund der gü-
terrechtlichen und erbrecht-
liehen Regeln zu ermitteln,
ob Sie effektiv alleinige Ei-

gentümerin des Schopfes
sind, wobei die altrechtlichen
gesetzlichen Vorschriften zur
Anwendung kommen, da Ihr
Mann vor dem 1.1.1988 ge-
storben ist. Ich vermute, dass

diese nötigen Abklärungen
ergeben werden, dass der

Schopf der aus Ihnen und
Ihren Kindern bestehenden
Erbengemeinschaft gehört,
wenn auch der Anteil am Ge-

samteigentum der Kinder
nicht allzu hoch sein dürfte.
Ich kann hier nicht auf alle

möglichen Varianten einge-
hen, muss aber hervorheben,
dass, wenn der Schopf der Er-

bengemeinschaft gehört, Sie

nicht allein darüber verfügen
können. An einer Schenkung
des Schopfes müssten neben
Ihnen auch alle Kinder mit-
wirken oder es müsste zu-
nächst die Erbteilung mit
einer Zuweisung des Schop-
fes an Sie zu Alleineigentum
erfolgen, worauf Sie ihn dann
verschenken könnten. Eine
weitere Schwierigkeit kommt
dadurch hinzu, dass Sie nach
dem Ableben Ihres Mannes
in den Schopf wertvermeh-
rende Investitionen getätigt
haben. Da einige Unklarhei-
ten bestehen, meine ich, dass

Sie eine detaillierte rechtliche
Beratung benötigen.

Sollten Sie aber tatsäch-
lieh Alleineigentümerin des

Schopfes sein, so könnten Sie

ihn an die Tochter und ihren
Sohn verschenken. Dabei
könnten Sie die gesetzliche
Regelung, wonach Sehen-

kungen an die Nachkommen
grundsätzlich ausgleichungs-

pflichtig sind, beibehalten.
Dies würde bedeuten, dass

die Tochter und ihr Sohn in
Ihrem Nachlass Eigentümer
des Schopfes bleiben, jedoch
den Wert des Schopfes sich
bei der Erbteilung anrechnen
lassen und möglicherweise, je
nach dem Wert des gesamten
Nachlasses, gegenüber den
andern Kindern ausgleichen
müssen. Für den Abschluss
des Schenkungsvertrages wä-

re im Kanton Wallis der Notar
zuständig.

Dr. zur. Marco Bz'agjz

Zusammen
leben
Zusammenbleiben:
Ja, aber

Wie Sie uns berichten, erfreu-
ten Sie sich während Ihrer
langjährigen Ehe (der fünf
Kinder entsprossen) auch
eines glücklichen Sexual-
lebens.

Nun sind Sie als 69jährige
Witwe seit acht Jahren mit
einem um knapp zehn Jahre
älteren Mann zusammen, mit
dem es in der Hinsicht nicht
(mehr) so gut geht. Sein Ego-

ismus, seine Selbstbefriedi-
gungs-Eskapaden, sein Hang
zu käuflichen jungen Frauen
und seine Gleichgültigkeit
Ihren Bedürfnissen gegen-
über belastet zunehmend die
Beziehung.

Dass Ihr Freund als Jung-
geselle zwar etliche Frauen,
doch offenbar kaum je eine
tiefere Beziehung zu einer
solchen hatte, mag sein

«schnellfertiges» Sexualver-
halten und die mangelnde
Zärtlichkeit Ihnen gegenüber
vielleicht ein Stück weit er-
klären. Für Sie ist die Situa-
tion aber auf jeden Fall eine

Zumutung.
Trotzdem scheint aber Ihre

Freundschaft daneben auch

noch positive Seiten zu ha-
ben; sie hätte sonst wohl
nicht so lange gehalten und
Sie vor einem Abbruch bisher
noch zögern lassen Das

ganze Dafür und Dagegen
sollte jedenfalls einmal ge-
meinsam besprochen wer-
den. Eine Vertrauensperson
(Arzt, Pfarrer, Sozialberaterin)
wäre dabei hilfreich.

Vielleicht wäre nämlich
auch eine etwas neutralere,
distanzierte Beziehung - oh-
ne Sex, zu dem Sie sich ja
wirklich nicht «genötigt»
fühlen dürften! - möglich?
Soll Ihr Freund daneben sei-

ne Damenbesuche pflegen!
Dass Sie ihm diese mitfinan-
zieren oder ihm gar mit Hilfe
der «Zeitlupe» eine passende
Freundin suchen (wie Sie das

in Ihrem Brief erwägen), gin-
ge unserer Meinung nach
aber über die sprichwörtliche
Hutschnur! Das würde nie-
mandem helfen, die Proble-

me verschärfen und der
Selbstachtung nur schaden.

Dass Sie auf der andern Sei-

te schon den Gedanken hat-
ten, sich von Ihrem Freund

zu trennen, ist schon eher
verständlich, und auch diese

Möglichkeit müsste zur Spra-
che kommen. (Wir wissen al-

lerdings nicht, wieviel Ihrer

SWEDE TRANSIT

Neuheit
leicht, modern -
das NEUSTE
aus dem Hause ETAC,
Schweden

Gefühle und Sympathien
noch an Ihrem Freund hän-
gen.) Entscheidungen drän-

gen sich aber auf:
Zusammenbleiben: Ja, aber

nicht unter allen Umständen,
sondern nur in gegenseiti-
gern Respekt und Wertschät-

zung (wozu auch eine ange-
messene finanzielle Abgel-
tung Ihrer Hausarbeit ge-
hört).

Grundsätzlich wäre es ja
schön, wenn zwei ältere Men-
sehen auch gemeinsame
Freuden und Interessen teilen
könnten. Wenn auch Ihrem
Freund daran gelegen ist,
wird er daher einer gemeinsa-
men Aussprache nicht aus-
weichen. Tut er das, so ist dies

ein weiterer Hinweis für Sie,

sich andersrum zu entschei-
den und künftig eigene Wege
zu gehen.

Dr. limzZ £. KoZzz

Medizin
«Mücken» im Auge
Seif einige« Monaten Zezde z'c/z

an sogenannten Mücken oder

FZze^en im Au^e. £s ZzandeZf szc/z

um Störungen, aZs o£> szc/z z'm

Au^e Haare oder Faden Zze/zn-
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